
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt mit Trägern von Neubau- und 
Modernisierungsvorhaben, die mehr als 20 Wohneinheiten umfassen und für deren 
Umsetzung ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt wird, einen Städtebaulichen Vertrag 
abzuschließen, mit dem abgesichert wird, dass 20 Prozent der Wohneinheiten zu einem 
Netto-Kaltmietpreis bereitgestellt werden, der die Höhe des jeweils aktuellen KdU-Richtwerts 
plus 20 Prozent nicht übersteigt.  

2. Es ist sicherzustellen, dass diese Wohnungen auch an die Zielgruppen, für die sie 
vorgesehen sind, vermietet werden. 

 
 
 
 


